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Vorgezogene Investitionen aus dem Konjunkturpaket im Bundeshaushalt 2021

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Um die Folgen der Corona-Krise abzumildern, hat der Koalitionsausschuss 
von CDU, CSU und SPD ein Konjunkturpaket beschlossen. Im Zuge dieses 
Konjunkturpaketes sollen Investitionen in Höhe von 10 Mrd. Euro, die erst für 
die nächsten Jahren geplant waren, vorgezogen werden. In einem Papier zu 
den Eckpunkten des Konjunkturpaketes beschreibt die Bundesregierung ihre 
Zielsetzung für die Vorverlagerung dieser Investitionen. So findet sich unter 
Punkt 10 des Papieres die Aussage:

„Der Bund wird in allen Bereichen prüfen, inwieweit geplante Aufträge und 
Investitionen jetzt vorgezogen werden können. Insbesondere sollen Digitali-
sierungsvorhaben in der Verwaltung, Sicherheitsprojekte sowie neue Rüs-
tungsprojekte mit hohem deutschen Wertschöpfungsanteil, die noch in den 
Jahren 2020 und 2021 beginnen können, sofort umgesetzt werden. {Projekt-
volumen: 10 Mrd. Euro}“ (Eckpunkte des Konjunkturprogramms: Corona-
Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken, https://ww
w.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglic
hter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.html).

Zur Umsetzung dieser Maßnahme wurden im Zweiten Nachtragshaushalts-
gesetz 2020 bereits für konkrete Vorhaben in den Einzelplänen 06, 09 und 12 
Mittel in Höhe von insgesamt rund 0,7 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Zur 
Umsetzung weiterer, bis dahin noch nicht feststehender Vorhaben wurden im 
Haushalt 2020 in Kapitel 60 02 Titel 812 03 weitere rund 2,3 Mrd. Euro ver-
anschlagt, die mittlerweile den Ressorts für konkrete Vorhaben in den jeweili-
gen Einzelplänen zugewiesen wurden.

Die restlichen rund 7 Mrd. Euro für vorgezogene Investitionen sind im Regie-
rungsentwurf zum Bundeshaushalt 2021 und in der Finanzplanung bis 2024 in 
die jeweiligen Einzelpläne eingearbeitet worden.
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1. Wie verteilen sich die noch ausstehenden rund 7 Mrd. Euro für vorgezo-
gene Investitionen im Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2021 auf 
die jeweiligen Einzelpläne?

Von den noch ausstehenden 7 Mrd. Euro sind im Regierungsentwurf des Bun-
deshaushalts 2021 insgesamt 3,038 Mrd. Euro veranschlagt. Die weiteren 
Mittel für die längerfristigen Vorhaben sind im Finanzplan eingeplant. Um 
Planungssicherheit zu schaffen und Impulse zu setzen, sind die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.
Im Regierungsentwurf des Bundeshaushalt 2021 verteilen sich die Mittel wie 
folgt auf die Einzelpläne:

Einzelplan 2021
(RegE)

(in Mio Euro)
04 61,3
05 63,0
06 634,4
07 12,6
08 83,7
09 22,0
10 11,3
11 13,4
12 400,0
14 1.075,0
15 50,5
16 0,1
17 0,1
23 0,8
30 0,6
60 (EKF) 609,2
Summe 3.038,0

Differenz durch Rundungen.

2. Welche Einzelpläne haben jeweils zusätzliche Haushaltsmittel in welcher 
Höhe im Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2021 zur Umsetzung 
der Maßnahme Nummer 10 aus dem Konjunkturpaket der Bundesregie-
rung für das Vorziehen von Aufträgen und Investitionen erhalten?

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. Die Mittel wurden zusätzlich ver-
anschlagt.

3. Welche einzelnen Haushaltstitel wurden von den in Frage 1 betroffenen 
Einzelplänen jeweils mit zusätzlichen Haushaltsmitteln zur Umsetzung der 
Maßnahme Nummer 10 aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung 
jeweils in welcher Höhe verstärkt?
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4. Welche Maßnahmen sollen in den einzelnen in Frage 2 betroffenen Haus-
haltstiteln jeweils mit den zusätzlichen Haushaltsmitteln zur Umsetzung 
der Maßnahme Nummer 10 aus dem Konjunkturpaket der Bundesregie-
rung finanziert und umgesetzt werden (bitte jede Maßnahme jeweils mit 
konkretem Haushaltstitel angeben)?

Die Fragen 3 und 4 werden zusammen beantwortet.
Eine maßnahme- und titelscharfe Aufteilung der im Regierungsentwurf des 
Bundeshauhalts 2021 veranschlagten Mittel ist der beigefügten Übersicht zu 
entnehmen.

5. Wie hoch war der jeweilige Soll-Ansatz für die einzelnen Haushaltstitel 
im Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2021 jeweils, bevor sie mit 
zusätzlichen Haushaltsmitteln zur Umsetzung der Maßnahme Nummer 10 
aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung verstärkt wurden?

Die Finanzbedarfe und damit auch die Soll-Ansätze der genannten Titel wurden 
im Zuge der Aufstellung des Regierungsentwurfs zum Bundeshaushalt 2021 
und des Finanzplans bis 2024 unter Berücksichtigung der vorgezogenen Inves-
titionen veranschlagt bzw. eingeplant und gegenüber der im Juni 2019 be-
schlossenen bisherigen Finanzplanung aktualisiert. Anpassungen waren nicht 
nur durch das Konjunkturpaket bedingt. Soll-Ansätze unmittelbar vor Konjunk-
turpaket wurden nicht erhoben, ein Vergleich ist daher nicht möglich.
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